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Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Walchwil, gestützt auf 
§ 30 des Gesetzes über den Feuerschutz1)  des Kantons Zug vom  
15. Dezember 1994, beschliesst:

Feuerwehrreglement

§ 1 Zweck 

Dieses Feuerwehrreglement regelt namentlich die Organisation der 
Feuerwehr, die Aufgaben des Feuerwehrkommandos, die Verantwort-
lichkeiten sowie die Rechte und Pflichten der Feuerwehrleute.

§ 2 Organisation

Gemeinderat
Wehrabteilung

Feuerschutz-
Kommission

Kommandant

Vize-Kdt 1
Vize-Kdt 2

1-6 Züge
Sollbestand

95

Stab
Sollbestand

5

1) BGS 722.21
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§ 3 Gemeinderat

1 Der Gemeinderat erfüllt die Aufgaben, die ihm das Gesetz über den 
Feuerschutz zuweist.

2 Er ist überdies zuständig für:
a) die Festlegung der Ansätze für Sold und Entschädigungen,
b) die Versicherung der Feuerwehrleute, Fahrzeuge und Geräte,
c) alle nicht einem anderen Organ zugewiesenen Aufgaben.

§ 4 Feuerschutzkommission

1 Die Feuerschutzkommission besteht aus 5 Mitgliedern.

2 Sie kann weitere Feuerwehroffiziere oder Fachleute mit beratender 
Stimme beiziehen.

3 Die Wehrsekretärin oder der Wehrsekretär führt das Protokoll.

§ 5 Aufgaben der Feuerschutzkommission

1 Die Feuerschutzkommission erfüllt die ihr im Gesetz über den Feu-
erschutz oder vom Gemeinderat zugewiesenen Aufgaben.

2 Sie ist überdies zuständig für:
a) den Antrag an den Gemeinderat für die Wahl der Offiziere.
b) die Entlassung und den Ausschluss von Feuerwehrleuten.
c) die Erarbeitung des Feuerwehrbudgets und die Antragstellung an 

den Gemeinderat.
d) den Erlass von Pflichtenheften für die Angehörigen der Feuerwehr.
e) den Entscheid über den Verbleib von Feuerwehrleuten in der Feu-

erwehr über das 48. Altersjahr hinaus.
f) die Gesuchstellung für Feuerschutzbeiträge beim Amt für Feuer-

schutz.
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§ 6 Feuerwehrkommando

Das Feuerwehrkommando ist für den Dienstbetrieb, die interne 
Dienstorganisation und Aufgabenzuteilung, die Einsatzbereitschaft, 
die Ausrüstung, den Unterhalt von Fahrzeugen und Material sowie für 
die Ausbildung der Feuerwehr und das Aufgebot für die Rekrutierung 
verantwortlich.

§ 7 Alarmorganisation

 
Kommandogruppe

 Kompanie-Aufgebot

Sämtliche in der Feuerwehr eingeteilten Personen sind verpflichtet, 
ihren Telefonapparat an das kantonale Alarmsystem anzuschliessen.

§ 8 Rekrutierung, Einteilung, Entlassung und Ausschluss

1 Die Rekrutierung für die Feuerwehr kann jährlich durchgeführt wer-
den. Das Aufgebot erfolgt durch das Feuerwehrkommando.

2 Die definitive Aufnahme in die Feuerwehr erfolgt nach absolvierter 
Grundausbildung. Die Einteilung besorgt das Feuerwehrkommando.

Pikett 3Pikett 1 Pikett 2Atemschutz
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3 Die Entlassung aus der Feuerwehr erfolgt am Jahresschlussrapport. 
Der Ausschluss kann jederzeit erfolgen.

4 Sofern es im Interesse der Feuerwehr liegt, kann die Feuerschutz-
kommission auf Gesuch des Feuerwehr-Angehörigen den Verbleib 
über das 48. Altersjahr hinaus bewilligen.

§ 9 Jahresschlussrapport

Die Feuerwehr führt jährlich einen Schlussrapport durch. Er umfasst 
insbesondere folgende Traktanden:
a) Jahresbericht des Kommandanten oder der Kommandantin,
b) Beförderungen, Eintritte, Austritte,
c) Ehrungen, Verabschiedungen,
d) Verschiedenes.

§ 10 Inspektion

Das Feuerwehrkommando ist verantwortlich für eine jährliche Inspek-
tion der persönlichen Ausrüstung der Feuerwehrleute.

§ 11 Übungen, Kurse

1 Die Ausbildung erfolgt nach den Vorschriften des Feuerschutzge-
setzes und den Weisungen des Amts für Feuerschutz.

2 Angeordnete Kurse und Übungen sind für die Aufgebotenen obliga-
torisch.

3 Als Entschuldigung gelten nur Krankheit und Militärdienst. Entschul-
digungen sind umgehend nach dem Aufgebot bzw. nach Eintritt des 
Verhinderungsgrundes schriftlich einzureichen.

4 Mehrmaliges unentschuldigtes Fernbleiben von Übungen und 
Kursen kann den Ausschluss aus der Feuerwehr zur Folge haben.

§ 12 Sold, Kursentschädigung

Die Feuerwehrleute erhalten für Übungen einen Sold. Für Kurse 
werden sie entschädigt.
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§ 13 Versicherung

Der Gemeinderat schliesst die Versicherungen gemäss Gesetz über 
den Feuerschutz ab. Er kann darüber hinaus Fahrzeuge, Geräte, 
aufgebotene oder requirierte Fahrzeuge sowie die bei Übungen oder 
Einsätzen verwendeten privaten Fahrzeuge von Feuerwehrleuten 
oder Dritter versichern.

§ 14 Schlussbestimmungen

1 Dieses Reglement tritt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch 
die Einwohnergemeindeversammlung und den Regierungsrat auf den 
1. Januar 1997 in Kraft.

2 Auf diesen Zeitpunkt werden alle widersprechenden Bestimmungen 
aufgehoben, insbesondere das Reglement vom 24. Juni 1987.

Walchwil, 25. März 1996

Gemeinderat Walchwil

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung der Einwohnergemein-
de Walchwil am 25. Juni 1996

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Zug am 
6. August 1996

 
* Bisher im Entschädigungsreglement der Einwohnergemeinde Walchwil aufgeführt. Ergänzt am 30.11.2021 

(GVB Nr. 02/2021), in Kraft ab 01.01.2022
1) BGS 722.21
2) ergänzt am 20.01.2014 (GRB Nr. 20/2014), in Kraft ab 01.01.2014
4) Anpassung ab 1999 im Entschädigungsreglement der Einwohnergemeinde Walchwil
5) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2001 (GRB 15/2001) in Kraft 01.01.2002  
7) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 06.04.2009 (GRB 20/2014) in Kraft 01.05.2009
8) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2014 (GRB 20/2014) in Kraft 01.01.2014
9) geändert am 22.09.2020 (GVB Nr. 04/2020), in Kraft ab 01.01.2021
10) geändert am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022 
11) ergänzt am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022
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Anhang2) 

Ansätze für Sold und Entschädigungen

Der Gemeinderat Walchwil, gestützt auf § 3 Abs. 2 lit. a) des Feuerwehrre-
glements vom 25. März 1996, beschliesst:

in CHF

Feuerwehrkommandant 10'200.004)10)*

Vizekommandant 2'500.005)10)*

Ausbildungschef11) 2'500.0011)*

Fourier 4'000.007)*

Offiziere 1'000.005)10)*

Korps- und Fachchefs11) 700.0011)*

Unteroffizier 500.005)10)*

Stabschef aufgehoben2)10)*

Material/Anlagewart (gemäss Anstellungs-
reglement öffentlich-rechtlich angestellt)

aufgehoben9)*

Zusatzübung8)

Beschreibung:
Verkehrskorps, Elektrokorps, MWD, Sanität 
(wenn im LZ)8)

Pro Übung8) aufgehoben8)10)

* Bisher im Entschädigungsreglement der Einwohnergemeinde Walchwil aufgeführt. Ergänzt am 30.11.2021 
  (GVB Nr. 02/2021), in Kraft ab 01.01.2022
2) ergänzt am 20.01.2014 (GRB Nr. 20/2014), in Kraft ab 01.01.2014
4) Anpassung ab 1999 im Entschädigungsreglement der Einwohnergemeinde Walchwil
5) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2001 (GRB 15/2001) in Kraft 01.01.2002  
7) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 06.04.2009 (GRB 20/2014) in Kraft 01.05.2009
8) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2014 (GRB 20/2014) in Kraft 01.01.2014
9) geändert am 22.09.2020 (GVB Nr. 04/2020), in Kraft ab 01.01.2021
10) geändert am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022 
11) ergänzt am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022
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Fachspezifische Zusatzübung11)

Beschreibung:
Zusätzliche Übungen ausserhalb Eintei-
lungsformation (Löschzug), z.B. Verkehrs-
korps, Elektrokorps, MWD11)

Pro Übung11) 60.0011)

Pro Sitzung11)

Beschreibung:
z.B. Stabs-Sitzung, Einsatzplan-Sitzung, 
externe Sitzungen11)

Pauschal11) 60.0011)

Stabs-Sitzung8) Pro Sitzung8) aufgehoben8)10)

Einsätze8)

Beschreibung: 
Alle Einsätze (ausser Alarmeinsätze)8) und 
ausserordentliche Aufwendungen nach 
Anweisungen des Feuerwehrkomman-
danten11)

Pro Stunde8) 45.008)10)

Spesen (Kdo)8) Pauschal8) 250.008)

Spesen (ZFhr)8) Pauschal8) 200.008)

Privatfahrzeug8) Pauschal8) 100.008)10)

Einsatzplan-Sitzung8) Pro Sitzung8) aufgehoben8)10)

Externe Sitzungen8) Pro Sitzung8) aufgehoben8)10)

Grundkurse8)

Beschreibung: 
Neue AdF, San, AS, Uof, Of8)

Pro Tag8) aufgehoben8)10)

8) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2014 (GRB 20/2014) in Kraft 01.01.2014
10) geändert am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022 
11) ergänzt am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022



WBK8)

Beschreibung:
Alle WBK8)

Pro Tag8) aufgehoben8)10)

Weiterbildungen8)

Beschreibung:
Wespenkurs, Fahrtraining, Maschinist 
usw.8)

Pro Tag8) aufgehoben8)10)

Tagespauschale für Kurse11)

Beschreibung:
Grundkurse (Neue AdF, San, AS, Uof, Of) 
pro Tag / WBK (alle) / Weiterbildungen 
(Wespenkurs, Fahrtraining, Maschinist 
usw.)11)

Pro Tag 300.0011)

Sold11) Pro Übung11) 30.0011)

Administration Internet11) 1'000.0011)

Administration Alarmierung11) 500.0011)

Soldabrechnung11) 500.0011)

Ausserordentliche Aufwendungen nach An-
weisungen des Feuerwehrkommandanten8)

Pro Stunde8) aufgehoben8)10)

Die Ansätze basieren auf dem Landesindex für Konsumentenpreise, Index-
stand 101.6 Punkte (Indexbasis Dezember 2020 = 100 Punkte).10)

8) in der Fassung gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2014 (GRB 20/2014) in Kraft 01.01.2014
10) geändert am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022 
11) ergänzt am 10.01.2022 (GRB Nr. 08/2022), in Kraft 01.01.2022
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Gemeinde Walchwil

Postfach, CH-6318 Walchwil

www.walchwil.ch


